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akte erwiesen hat. Das zeigt sich nicht zuletzt darin, daß sich 
heute imperialistische Aggressoren in aller Regel gezwungen 
sehen, ihre Verletzungen des Gewaltverbots in Maßnahmen 
zu dessen Durchsetzung umzufälschen, indem sie die Opfer 
ihrer Gewaltakte mit allen Mitteln der Demagogie als die 
Gewalttäter hinzustellen suchen.

Aber niemand kann übersehen, daß das Gewaltverbot es 
bisher noch nicht zu verhindern vermochte, daß imperialisti
sche Mächte immer wieder zu Gewaltandrohungen und Ge
waltanwendungen griffen oder andere Staaten dazu veran- 
laßten, wenn ihnen das zur Wahrung ihrer Interessen erfor
derlich erschien. So haben selbst nach Angaben amerikani
scher Historiker allein die USA seit dem Ende des zweiten 
Weltkrieges 262 mal ihre Streitkräfte zur Durchsetzung 
außenpolitischer Ziele eingesetzt.24 Und man kann auch nicht 
die Augen davor verschließen, daß die USA gegenwärtig ge
meinsam mit anderen NATO-Staaten im Rahmen ihres 
Kreuzzuges gegen den Sozialismus und alle progressiven ge
sellschaftlichen Prozesse in der Welt die abenteuerlichsten 
Nuklearkriegsstrategien entwickeln. Eben dieses Verhalten 
der imperialistischen Mächte, das gerade sie selbst dann noch 
in einer wahren Spitzenleistung der Tatsachenverdrehung 
dazu benutzen, die angebliche Wirkungslosigkeit völker
rechtlicher Gewaltverbote zu „beweisen“, macht es für die 
sozialistischen Staaten zu einem so dringlichen Anliegen, alles 
zu unternehmen, um auch das völkerrechtliche Instrumenta
rium der Friedenssicherung weiter auszubauen und seine 
Effektivität so sehr wie nur möglich zu erhöhen.

Dabei geben sich die sozialistischen Staaten keineswegs 
der Illusion hin, daß etwa das Zustandekommen der von 
ihnen angestrebten universellen bzw. regionalen Gewaltver
zichtsverträge bereits als solches den Imperialismus endgül
tig davon abhalten könnte, in Zukunft Versuche zur Umset
zung seines aggressiven Wesens in praktische Aktionen zu 
unternehmen. Aber sie ziehen mit Recht aus den Erfahrun
gen der Vergangenheit und den gesellschaftlichen Bedingun
gen der Gegenwart den Schluß, daß solche Verträge weitere 
Barrieren gegen internationale Gewaltakte errichten werden. 
Das ergibt sich u. a. daraus, daß es offensichtlich für Völker
rechtsverletzer immer schwieriger und risikoreicher wird, 
ihre Rechtsbrüche vor der Weltöffentlichkeit und ihren eige
nen Völkern zu verschleiern oder zu rechtfertigen. Und das 
findet seine Bestätigung auch in dem erbitterten Widerstand 
der imperialistischen Mächte und ihrer Ideologen gegen die 
sozialistischen Initiativen, der nur allzu deutlich von der 
Furcht vor deren Verwirklichung diktiert ist.

Es wird deshalb noch eines zähen politisch-diplomatischen 
Ringens der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, der 
Nutzung aller ihrer Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit 
anderen sich für den Frieden engagierenden Staaten und 
nicht zuletzt weiterer machtvoller Aktionen der Friedensbe
wegung der Völker bedürfen, um zum einen den von den so
zialistischen Ländern mit ihren Vertragsinitiativen angestreb
ten Ausbau der völkerrechtlichen Verpflichtungen zur Frie
denswahrung und Kriegsverhütung durchzusetzen und zum 
anderen alle Versuche aggressiver imperialistischer Kräfte 
zur Mißachtung völkerrechtlicher Normen zur Friedenssiche
rung erfolgreich abzuwehren.

.*

So erweisen sich auch in der Gegenwart die gemeinsamen so
zialen Grundlagen, die Einheit und die gegenseitige Bedingt
heit des gesamtgesellschaftlichen Ringens um den Frieden 
und des Ausbaus der friedenssichernden Funktion des Völ
kerrechts. Nur das Zusammenwirken der sozialistischen und 
anderen friedliebenden Staaten bei der Weiterentwicklung 
des Völkerrechts mit den politischen Aktionen aller Friedens
kräfte kann das geltende Völkerrecht immer mehr zu einer 
Rechtsordnung der Friedenswahrung machen und die Rechts
grundlagen des Friedens weiter ausbauen und festigen. Nur 
die fortschreitende Erhöhung der Macht und des internationa
len Einflusses der sich dem Frieden verpflichtet fühlenden 
Staaten und der Weltbewegung der Völker für den Frieden 
kann die Einhaltung rechtlicher Friedensgebote und damit 
die Sicherung des Friedens gewährleisten. Nur die weitere 
Stärkung des Sozialismus als der Hauptkraft des Friedens 
kann es ermöglichen, daß die Menschheit den langen Weg
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- durch die Geschichte, den sie bereits von den frühesten phi
losophischen und moralischen Friedenspostulaten bis zur 
Schaffung des rechtlichen Friedensgebots in der UN-Charta 
zurückgelegt hat, zu Ende geht zu einem Leben der Völker 
in sicherem Frieden.
(Dem vorstehenden Beitrag liegen Teile des Vortrags zugrunde, den 
der Verfasser anläßlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch 
die Karl-Marx-Unlversltät Leipzig am 21. April 1983 gehalten hat.) 1 11
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